
 

 

Ergänzungssatzung 
,,Sonnenstraße‘‘ 

gem. § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BauGB 
 
 

der Ortsgemeinde Döttesfeld 
Ortsteil Oberähren 

Gemarkung Oberähren, Flure 6 und 10 
 
 

Verbandsgemeinde Puderbach, Landkreis Neuwied, 
Rheinland-Pfalz 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

§ 1 
Rechtsgrundlagen 

 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und des § 24 der Ge-
meindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) – alle in der 
jeweils geltenden Fassung – hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Döttesfeld in 
seiner Sitzung am xx.xx.xxxx die Ergänzungssatzung „Sonnenstraße“ als Satzung 
beschlossen. 
 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich  

 
Der Planbereich der Ergänzungssatzung ist im derzeit gültigen Flächennutzungsplan 
der Verbandsgemeinde Puderbach teilweise als Wohnbaufläche und teilweise als 
Mischbaufläche dargestellt. Das Plangebiet befindet sich in der Gemarkung Oberäh-
ren, Flure 6 und 10, am östlichen Ortsrand des Ortsteils Oberähren, der Ortsgemein-
de Döttesfeld und erstreckt sich entlang der nördlichen Seite der Sonnenstraße. Im 
Süden, Osten und Westen wird das Plangebiet von der bereits vorhandenen Bebau-
ung begrenzt, während sich im Norden landwirtschaftliche Flächen an dieses an-
schließen.  



 

 

Die genaue Begrenzung des räumlichen Geltungsbereiches der Ergänzungssatzung 
„Sonnenstraße“ ist auf der Planurkunde durch eine hervorgehobene, gestrichelte Li-
nie gekennzeichnet. 
 
 

§ 3  
Textliche Festsetzungen zum Umweltschutz 

 
1.)  Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und   

 Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (naturnahe Entwicklung des Ge-
wässergrabens): 

 
Die Flächen im Abstand von 10 Metern links und rechts des Gewässergrabens sind 
extensiv zu bewirtschaften, damit sich ein artenreicher Uferrandstreifen entwickeln 
kann. Dazu ist die Fläche einmal jährlich, aber nicht vor dem 01. Juli eines jeden Jah-
res, zu mähen und das Mähgut zu entfernen. Jegliche Düngung oder Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln sind zu unterlassen.  
 
Durch Anpflanzungen von 3 standortheimischen Erlen soll das Gewässerbett auf 
lange Sicht mäanderförmig entwickelt werden. Durch die Maßnahmen ergibt sich ei-
ne möglichst naturnahe Entwicklung des Gewässergrabens. 
 
 
2.) Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und   

Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 
 

Private Verkehrsflächen wie Zufahrten, Hofflächen u. ä. sollen dauerhaft mit versicke-
rungsfähigem Material befestigt werden (bspw. wasserdurchlässiges Pflaster wie 
insbesondere Rasenfugenpflaster oder Rasengittersteine, Schotterrasen und ver-
gleichbare Materialien) 
 
 
3.)  Flächen zur Anpflanzung von Bäumen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB: 
 
Entlang des Baches sind im Abstand von mindestens 10 m insgesamt 3 standorthei-
mische Erlen zu pflanzen. Zur Verkehrsfläche ist ein Abstand von mindestens 4 m 
einzuhalten.  
Die Anpflanzung hat so zu erfolgen, dass diese als Initiator für eine mäanderförmige 
Entwicklung des Baches dienen. Um diesen Effekt erreichen zu können, soll bei der 
Anpflanzung der Bäume ein Fachgutachter beratend hinzugezogen werden.   
 
 
 
 
 
 



 

 

4.)  Flächen zur Anpflanzung von Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB: 
 
In den hinteren Bereichen der privaten Grünflächen sind Flächen zur Anpflanzung 
einer Schnitthecke zeichnerisch festgesetzt. Beim Anlegen der Schnitthecke sollen 
überwiegend standortheimische Arten, vorzugsweise aus der Pflanzliste der Anlage 
1, verwendet werden. Die Anpflanzung der Schnitthecke soll von den privaten 
Grundstückseigentümern innerhalb derer jeweiligen Grundstücksgrenzen vorge-
nommen werden.  
 
 
5.)  Flächen zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b  

 BauGB: 
 

Die Gehölze sind dauerhaft zu erhalten. Gehölzrückschnitte oder -entnahmen sind 
aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zulässig. 
 
 
 
Die übrigen Festsetzungen ergeben sich aus der Planzeichnung. 
 

§ 4  
Zuordnungsfestsetzung 

 
Gemäß der Bewertung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen werden dem Ein-
griff die Flächenfestsetzungen auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 a BauGB zugeord-
net. Dies ist notwendig, um die Grundlage für die Kostenbeitragssatzung nach § 135 
a ff BauGB und die entsprechende Berechnungsgrundlage zu schaffen.  
Die Flächenbilanz gemäß den Festsetzungen der Ergänzungssatzung stellt sich wie 
folgt dar:  
 
Eingriff durch Flächenanteil in m² Prozentanteil 
Gemeindestraßenfläche 
nach Umsetzung 

618 56,39 % 

Überbaubare Grund-
stücksfläche nach Umset-
zung 

354 32,30 % 

Feldwege 124 11,31 % 
   
Summe der versiegelten 
Fläche 

1.096 100 % 

 
Die Begründung hat auf der Grundlage einer Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung den 
zu erwartenden Eingriff in Natur und Landschaft ermittelt. Auf der Grundlage dieses 
Ergebnisses sowie unter Berücksichtigung der grünordnerischen Regelungen auf 
den privaten Baugrundstücken, wurde der Bedarf an Ausgleichsflächen ermittelt. Für 



 

 

den vollständigen Ausgleich des zu erwartenden Eingriffs in Natur und Landschaft 
werden die Parzellen 130/3, 60, 34, 62 und 130/4 (jew. teilw.), Flur 10, Gemarkung 
Oberähren, herangezogen. Für den vollständigen Ausgleich ergibt sich aus diesen 
ein Gesamtflächenanteil in Höhe von 799 m².  
 
Aktuell stehen die Parzellen noch in Privateigentum. Im Zuge der Sicherung der Aus-
gleichsmaßnahmen zur naturnahen Entwicklung eines Gewässergrabens, werden 
die Flächen als öffentliche Grünflächen festgesetzt. Die öffentlichen Grünflächen sol-
len nach Möglichkeit durch die Ortsgemeinde Döttesfeld angekauft werden.  
 
Die beitragsrechtliche Zuordnung der Kompensationsmaßnahmen beträgt somit 
56,39 %. 

 
§ 5 

Bestandteile der Satzung 
 

Bestandteil der Ergänzungssatzung „Sonnenstraße“ gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB ist die Planurkunde. Auf textliche Festsetzungen nach § 34 Abs. 5 Satz 2 
BauGB wird mit Ausnahme der Bestimmungen nach § 3 und 4 dieser Satzung ver-
zichtet. Die Zulässigkeit der Bebauung richtet sich künftig nach § 34 BauGB nach der 
örtlichen Umgebung. 
 
Der Ergänzungssatzung „Sonnenstraße“ ist eine Begründung nach § 9 Abs. 8 
BauGB beigefügt. 

 
§ 6 

Inkrafttreten 
 

Die Ergänzungssatzung „Sonnenstraße“ tritt gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit 
der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 

       
Anerkennung:      Ausfertigung: 
Döttesfeld, den                 Döttesfeld, den  
Ortsgemeinde Döttesfeld     Ortsgemeinde Döttesfeld 
 
 
(Martin Fischbach)      (Martin Fischbach) 
Ortsbürgermeister       Ortsbürgermeister 



 

 

Anlage 1: 



 

 

 

 
 
 
  
 
 


